
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/4/24 9ObA2025/96a,
4Ob153/09t

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1996

Norm

ArbVG §120

ZPO §405 BII

Rechtssatz

Für die Bestimmung des Streitgegenstandes des in der Klage enthaltenen Antrages auf Zustimmung ist nicht nur das

Klagebegehren, sondern auch der Inhalt der Klage maßgeblich. In diesem Rahmen ist auch eine Umdeutung des

Klagebegehrens auf nachträgliche Zustimmung zur Entlassung in ein solches auf vorherige Zustimmung zur Entlassung

zulässig.

Entscheidungstexte

9 ObA 2025/96a
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